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Immissionsschutz 
Genehmigungsverfahren nach §§ 4, 6, 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
für die Errichtung und den Betrieb von drei Windenergieanlagen (WEA SJ-07, SJ-08, SJ-

09) in Schieder-Schwalenberg 
 
Die ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, beantragt gemäß §§ 4, 6, 10 BImSchG 
die Genehmigung für die Errichtung und für den Betrieb von drei Windenergieanlagen. 
 
Jeweils eine der beantragten Windenergieanlagen soll auf nachfolgend aufgeführten Betriebsgrund-

stücken errichtet werden: 

 
 SJ-07: Schieder-Schwalenberg, Gemarkung Brakelsiek, Flur 2, Flurstück 120 
 SJ-08: Schieder-Schwalenberg, Gemarkung Brakelsiek, Flur 7, Flurstück 4 
 SJ-09: Schieder-Schwalenberg, Gemarkung Brakelsiek, Flur 7, Flurstück 47. 

 
Das Vorhaben wurde bereits am 10.05.2021 gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i. V. m. §§ 8 ff. der 

Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) und § 19 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) öffentlich bekanntgemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen und die behördlichen Stellungnahmen konnten 
innerhalb der Auslegungsfrist vom 17.05.2021 bis einschließlich 16.06.2021 auf der Internetseite 
des Kreises Lippe, auf dem UVP-Portal, bei der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am Hauptein-
gang, 32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Straße 5, bei der Stadt Schieder-Schwalenberg, Fachbe-

reich Stadtentwicklung, Im Kurpark 2, 32816 Schieder-Schwalenberg und bei der Stadt Steinheim, 
Fachbereich Planen und Bauen, Raum 201, 32839 Steinheim, Marktstraße 2, abgerufen und einge-
sehen werden. 
 

Der für den 15.09.2021 ab 16.00 Uhr geplante Erörterungstermin entfällt ersatzlos nach pflicht-
gemäßem Ermessen der Behörde gem. § 10 Abs. 6 BImSchG i. V. m. § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 9. 

BImSchV i. V. m. § 5 Abs. 1 PlanSiG, da die erhobene Einwendung nach der Einschätzung der Be-
hörde keiner Erörterung bedarf. Diese Entscheidung wird hiermit gemäß § 12 Abs. 1 S. 5 der 9. 
BImSchV öffentlich bekanntgemacht. 
 
Dieser Bekanntmachungstext ist zudem auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen-
umwelt-und-energie.php ( Immissionsschutz  Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung) und über 

das UVP-Portal unter www.uvp-verbund.de abrufbar. 
 
Im Auftrag  
gez. Winter 


